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22.10.1970 

Text 

Bewertung der Grundstücke 

§ 40 

(1) Die Bewertung der Waldgrundstücke besteht in der Ermittlung des Waldwertes (Summe des Boden- und 
des Bestandeswertes). Sie hat im Wege der amtlichen Einschätzung ohne Anhörung von Schätzmännern (§ 12 
Abs. 1) nach den Grundsätzen der Waldwertrechnung und der forstlichen Schätzungslehre zu erfolgen. 

(2) Alle übrigen Grundstücke sind nach dem Verkehrswert zu schätzen. 


